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Öffentliche Bekanntmachung 
Bebauungsplan „Hardt-Horn 7. Änderung, Teilbereich Süd“, Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 
Der Gemeinderat der Gemeinde Immenstaad am Bodensee hat in öffentlicher Sitzung vom 24.07.2023 den Entwurf des Bebauungs-
plans „Hardt-Horn 7. Änderung, Teilbereich Süd“ gebilligt und die Durchführung der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) beschlossen. Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gem. 
§ 13a BauGB aufgestellt. Es wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 3 BauGB von der Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen und entfallen somit die Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB, die 
Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind (§ 3 Abs. 2 S. 2 BauGB) sowie die zusammenfassende 
Erklärung zum Entwurf des Bebauungsplans (§10 Abs. 4 BauGB). Eine artenschutzrechtliche Relevanzbegehung wurde durchgeführt. 
Maßgebend ist der Entwurf des Bebauungsplans des Büros Helmut Hornstein, Überlingen, bestehend aus 
- dem Entwurf des Rechtsplans (zeichnerischer Teil) des Büros Helmut Hornstein, Überlingen, vom 24.07.2023 
- dem Entwurf der textlichen Festsetzungen (Textteil) des Büros Helmut Hornstein, Überlingen, vom 24.07.2023 
-  dem Entwurf der örtlichen Bauvorschriften vom 24.07.2023 
Dem Planentwurf beigefügt sind der Entwurf der Begründung und als Anlage 
- Artenschutzrechtliche Beurteilung des Büro Wilfried Löderbusch, Markdorf, vom 08.10.2022. 
  
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplan-Entwurfs ist im nachstehenden Lageplan (maßstabslos) ersichtlich. 
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Maßstab:Stand:Gezeichnet:Plan Nr.: Format:

Helmut Hornstein
Freier Landschaftsarchitekt BDLA  Stadtplaner SRL

Landschaftsarchitektur, Stadt-, und Umweltplanung
Aufkircher Str. 25 88662 Überlingen/Bodensee Tel. 07551/915043 Fax 915044

A024.07.2023CP

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Bebauungsplan `Hardt-Horn - 7. Änderung, Teilbereich S�d´
(Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB)

Rechtsplan - Entwurf M 1 : 500 (im Original)

Art der baulichen Nutzung

WA = Allgemeines Wohngebiet

Grundflächenzahl (GRZ) Geschossflächenzahl (GFZ)

Zahl der Vollgeschosse o =  offene Bauweise

F�llschema der Nutzungsschablone

maximal zulässige Zahl der Wohneinheiten

WA

0,3 0,6

o II

SD

DN = 25°-32°

2 WE / Einzelhaus

E

Dachform: SD = Satteldach

DN = Dachneigung in Grad

E =  Einzelhäuser

Gemeinde Immenstaad am Bodensee

Bebauungsplan 'Hardt-Horn - 7. Änderung, Teilbereich S�d
(Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB)

Verfahrensvermerke

Aufgestellt
Nach § 2 Abs. 1 BauGB

durch Beschluss des Gemeinderate                                                   vom .................

orts�bliche Bekanntmachung                                                              am  ..................

Fr�hzeitige B�rgerbeteiligung und Beteiligung der TßB
nach § 3 Abs. 1 BauGB

durch Beschluss des Gemeinderates                                                 vom .................

in der Zeit                                                                                            vom .................     bis .................

orts�bliche Bekanntmachung                                                              am   .................

Zustimmung zum Entwurf und Auslegungsbeschluss       am ..........

ßffentlich ausgelegen 

nach § 3 Abs. 2 BauGB

in der Zeit                                                                                            vom .................     bis  ................

orts�bliche Bekanntmachung                                                              am  ..................

Als Satzung beschlossen
nach § 10 Abs. 1 BauGB  mit § 4 Abs. 1 GO                                      am  .................

Ausfertigung
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes sowie die textlichen Festsetzungen unter Beachtung

des vorstehenden Verfahrens mit den hierzu ergangenen Beschl�ssen des Gemeinderates der

Gemeinde Immenstaad �bereinstimmt.

Immenstaad, den  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                            B�rgermeister

Inkrafttreten

nach § 10 Abs. 3 BauGB durch Bekanntmachung                             vom .................           

Signaturen gemüä der Verordnung �ber die  Ausarbeitung
der Bauleitplüne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

Wh = maximal zulässige Wandhühe
Fh = maximal zulässige Firsthühe

Wh = 4.50 m
Fh = 7.50 m

403.30 m Erdgeschoss-Fußbodenhühe (Fertig-Fußboden)
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Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Relevanzbegehung, wurden Vegetation, Struktur und Vögel aufgenommen und gezielt nach 
der streng geschützten Zauneidechse gesucht. 
Geschützte, gefährdete oder seltene Pflanzenarten wurden im Bearbeitungsgebiet nicht gefunden. 
Hinsichtlich der Vögel sind Eingriffe in den Gehölzbestand, vor allem die Entfernung älterer Bäume, potentiell mit Konflikten mit den 
Zugriffsverboten in § 44 BNatSchG verbunden. 
Verstöße gegen das Tötungsverbot in § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und das Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten in § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG können dadurch vermieden werden, dass Gehölzbeseitigungen nur außerhalb der Brut- und Auf-
zuchtzeit vorgenommen werden. Vor der Beseitigung von älteren Bäumen müssen diese auf Höhlen untersucht werden; Bruthöhlen 
von anspruchsvolleren Arten sind vor dem Eingriff durch entsprechende Nistkästen o. ä. zu ersetzen. 
Auch hinsichtlich der Fledermäuse gelten die oben für die Vögel genannten zeitlichen Einschränkungen. Ältere Bäume müssen vor der 
Fällung auf Höhlen, Rindentaschen und andere fledermausrelevante Strukturen untersucht werden. 
Vorkommen der streng geschützten Zauneidechse und der ebenfalls streng geschützten Haselmaus wurden im Gebiet trotz Nachsu-
che nicht gefunden; die Arten sind also nicht betroffen. 
Der Entwurf des Bebauungsplans (mit sämtlichen vorgenannten Unterlagen) kann in der Zeit vom 21.08.-20.09.2023 je einschließlich 
während den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses der Gemeinde Immenstaad am Bodensee, Dr. Zimmermann-Straße 1, 88090 
Immenstaad am Bodensee, im Flur des EG und im Flur des 2. OG vor Zimmer Nr. 24, Bauverwaltungsamt, eingesehen werden. Die 
Unterlagen können außerdem auf der Homepage der Gemeinde Immenstaad am Bodensee www.immenstaad.de unter Leben&Woh-
nen - Bauleitplanverfahren - Öffentlichkeitsbeteiligung sowie über das zentrale Internetportal des Landes Baden-Württemberg einge-
sehen werden. Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist (21.08. - 20.09.2023 je einschließlich) schriftlich, mündlich zur 
Niederschrift oder per E-Mail an rathaus@immenstaad.de abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeu-
tung ist. Da das Ergebnis der Prüfung mitzuteilen ist, ist eine Absenderangabe zweckmäßig. 
Hinweise zum Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e der DSGVO (Datenschutz-Grund-
verordnung) i. V. m. § 3 BauGB und dem Landesdatenschutzgesetz. Weitere Informationen können dem Formblatt „Datenschutzrecht-
liche Information Bauleitplanverfahren“ auf der Homepage der Gemeinde Immenstaad am Bodensee (Bauleitplanverfahren-Öffentlich-
keitsbeteiligung) entnommen werden. Das Formblatt liegt zudem an o.g. Stellen im Rathaus während des Auslegungszeitraums öf-
fentlich aus und wird danach im Bauverwaltungsamt zur Einsicht bereitgehalten. 
Immenstaad am Bodensee, 11.08.2023 
gez. 
Johannes Henne 
Bürgermeister 

 

Sperrung der Linzgauhalle 
Nach den starken Regenfällen in den 
letzten Wochen musste Wassereintritt 
in der Linzgauhalle festgestellt wer-
den. Eine Untersuchung ergab stehen-
des Wasser auf dem Dach und eine 
durchnässte Wärmedämmung in der 
Dachkonstruktion. Eine hierdurch er-
forderliche statische Untersuchung er-
gab, dass die Deckenkonstruktion Be-
schädigungen aufweist, welche weite-
re statische Untersuchungen erfordern. 
Für diese Untersuchung muss die De-
ckenunterkonstruktion, einschließlich 
der abgehängten Unterdecke samt Ein-
bauteilen und den an der Decke mon-
tierten Sportgeräte wie Basketballkör-
ben, Seilzügen etc. abgebaut werden. 
Bis ein Ergebnis vorliegt, wurde die 
Linzgauhalle mit sofortiger Wirkung 
bis auf weiteres gesperrt. Die Ge-
meindeverwaltung rechnet aktuell mit 
einer Sperrung bis mindestens Ende 
des Jahres. Über das weitere Vorge-
hen wird laufend informiert. 
Ihre Gemeindeverwaltung  
Immenstaad am Bodensee 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

   
   
  
    
   
  
  
  

 
 

 
 

 
 

 
   
  

 
  
  

 
 

  
 

 
 

   
 

 
  
  

 

  

 
 

 
 

Die Gemeinde Immenstaad am Boden-
see (ca. 6.600 Einwohner) sucht für das 
Ortsbauamt zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen 

Architekt/Bauingenieur/ 
Bautechniker 

als Beauftragter für Energie,  
Klima und Umwelt (m/w/d) 

Wir bieten Ihnen: 
•  Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in 

Vollzeit 
•  Eine Vergütung entsprechend dem 

Vorliegen der persönlichen Voraus-
setzungen und der beruflichen Qua-
lifikation bis Entgeltgruppe 10 TVöD 

  

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
   
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
  

Die ausführliche Stellen-
ausschreibung finden Sie 
auf unserer Homepage 
www.immenstaad.de im 
Menüpunkt „Rathaus & 

Politik“ unter der Rubrik „Stellenange-
bote“. 
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf eine schriftli-
che Bewerbung bis zum 20.08.2023. 
Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Bürgermeisteramt Immenstaad a. B., 
Dr.-Zimmermann-Str. 1, 88090 Immen-
staad am Bodensee oder per E-Mail an  
bewerbung@immenstaad.de. 
  
Für Rückfragen steht Ihnen unse-
re Ortsbaumeisterin Frau Kneißl (Tel.: 
07545/201-3400) gerne zur Verfügung.

 

 

 

 

  
 

 
 

   
   
  
    
   
  
  
  

 
 

 
 

 
 

 
   
  

 
  
  

 
 

  
 

 
 

   
 

 
  
  

 

  

 
 

 
 

Die Gemeinde Immenstaad am Boden-
see (ca. 6.600 Einwohner) sucht zum 
nächstmöglichen Zeit- punkt eine/n 

Hausmeisterin/Hausmeister 
(m/w/d)  

für die kommunale Liegenschaften 
Wir bieten Ihnen: 
•  Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in 

Vollzeit 
•  Eine Vergütung entsprechend dem 

Vorliegen der persönlichen Voraus-
setzungen und der beruflichen Qua-
lifikation bis EG 5 TVöD 

•  Fahrradleasing durch Entgeltum-
wandlung 

•  Regelmäßige Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

   
 

  
   
   

 

 
 

 

 
 

  
 

Die ausführliche Stellen-
ausschreibung finden Sie 
auf unserer Homepage 
www.immenstaad.de im 
Menüpunkt „Rathaus & 

Politik“ unter der Rubrik „Stellenange-
bote“. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
freuen wir uns auf eine schriftliche Be-
werbung bis zum 27.08.2023. Bewer-
bungen richten Sie bitte an das Bürger-
meisteramt Immenstaad a. B., Dr.-Zim-
mermann-Str. 1, 88090 Immenstaad 
am Bodensee oder per E-Mail an be-
werbung@immenstaad.de. 
Weitere Informationen erhalten Sie ger-
ne telefonisch im Personalamt bei Frau 
Ergin unter Tel. 07545/201-3202. 


